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RS OGH 1964/10/27 8Ob317/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1964

Norm

ABGB §1431 K

Rechtssatz

Es bedarf keiner Heranziehung des § 1431 ABGB, wenn der beklagte Erbe des Erblassers, der vor seinem Tode dem

Kläger sein Postscheckkonto zur Verfügung stellte, die Ausfolgung von an den Kläger - nach dem Tode des Erblassers -

auf dieses Konto geleisteten Beträgen verweigert.
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